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Top 7.9 B- Plan Nr. 2 a 7. Änderung
hier: Entwurfs- und Auslegungsbeschluss

Aufgrund der Komplexität des Sachverhaltes bittet der Bürgermeister den anwe-
senden Planer, Herr Mahnel, bzw. seine Mitarbeiterin, Frau Hoot. um entsprechende 
Erläuterungen. Die einzelnen Punkte werden ausführlich erläutert.

Der Bürgermeister lässt über die Beschlussempfehlung des Bauausschusses ab-
stimmen.

Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen beschließt wie 
folgt:
1. Die auf Grund der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 

BauGB sowie der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB und der Nachbargemeinden gemäß § 
2 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen hat die Ge-
meinde Ostseebad Boltenhagen unter Beachtung des Abwägungsgebotes ge-
prüft. 
Es ergeben sich

- zu berücksichtigende,
- teilweise zu berücksichtigende und
- nicht zu berücksichtigende Stellungnahmen.

Das Abwägungsergebnis macht sich die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen zu 
eigen. Das Abwägungsergebnis gemäß Anlage 1 ist Bestandteil dieses Beschlus-
ses.

2. Die 7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 7a der Gemeinde Ostseebad Bolten-
hagen wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfah-
ren gemäß § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB aufgestellt.

3. Der Entwurf der 7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2a, bestehend aus der 
Planzeichnung (Teil A), dem Text (Teil B) mit den örtlichen Bauvorschriften sowie 
der zugehörigen Begründung wird gebilligt und zur öffentlichen Auslegung § 13a 
Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 und gemäß § 3 Abs. 2 BauGB bestimmt. Die 
Straßenverkehrsfläche für die Straße Am Goethehain sowie für die Mittelprome-
nade im Bereich des Hotels Brinckman ist unter Bezugnahme auf die real vor-
handene Fläche des jeweiligen Straßenkörpers festzusetzen. Der Verlust an Aus-
nutzungsmöglichkeiten dadurch für den privaten Eigentümer soll ausgeglichen 
werden (durch Festsetzung entsprechend höherer Ausnutzungskennziffern).  



4. Der räumliche Geltungsbereich der 7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2a 
befindet sich in Boltenhagen zwischen Ostseeallee und Strandpromenade bzw. 
Mittelpromenade und wird wie folgt begrenzt:
- im Osten: durch das Gebiet des geplanten Strandhotels,
- im Süden: durch die Ostseeallee,
- im Westen: durch den Kurpark und den Weg "Am Goethehain",
- im Norden: durch die Strandpromenade bzw. die Mittelpromenade.
Die Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der 7. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 2a ist dem beigefügten Übersichtsplan zu entnehmen.

5. Die öffentliche Auslegung des Entwurfes der 7. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 2a auf die Dauer von 6 Wochen ist gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 
2 Nr. 2 und § 3 Abs. 2 BauGB ortsüblich bekannt zu machen. Zusätzlich ist der 
Inhalt der Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung und die nach § 3 Abs. 2 
Satz 1 BauGB auszulegenden Unterlagen ins Internet einzustellen. Die Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind über die öffentliche Auslegung zu 
benachrichtigen. 

6. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 13a Abs. 2 
Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 3 und § 4 Abs. 2 BauGB am Planverfahren zu beteili-
gen.

7. Die Abstimmung mit den Nachbargemeinden hat gemäß § 2 Abs. 2 BauGB zu 
erfolgen.

8. In der Bekanntmachung der Öffentlichkeitsbeteiligung ist darauf hinzuweisen, 
dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können, sofern die Gemeinde 
Ostseebad Boltenhagen deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müs-
sen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bebauungsplanes nicht von Be-
deutung ist.

Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder:     12
davon anwesend:          9
Zustimmung:                    7
Ablehnung:                       1
Enthaltung:                       1
Befangenheit:                 0


